Fußballverband Sachsen-Anhalt
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Protokoll  
 Abnahme von Sportplätzen
((gem. Fußballregel – 1,  Spielordnung des FSA §§ 29 und 30 

sowie aller Bestimmungen geltenden Rechts der Bundesrepublik Deutschland)

Verein:

 
........................................................................................... 
Spielklasse:


 ..........................................................................................
Platzanlage: 

..........................................................................................





…………………………………………………………………





………………………………………………………………… 
Fassungsvermögen:
…………………………………………………………………
Platzeigner:


…………………………………………………………………
Nutzer:


…………………………………………………………………

Zuständiger KFV:

…………………………………………………………………

Teilnehmer: 
Name 


Vorname 


Funktion
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Überprüfungsergebnis / Entscheidung 
Die/Das  Platzanlage/Stadion entspricht den Richtlinien und Normativen, insbesondere §§ 29 und 30 der Spielordnung des FSA, der Fußballregel 1 sowie den gesetzlichen Bestimmungen über die Zulassung von Sportanlagen (Versammlungsstättenverordnung ). 

Für den Spielbetrieb sind nur diejenigen Plätze zugelassen, die durch die zuständige spielleitende Stelle abgenommen wurden. Sie müssen der Fußballregel 1 sowie den Festlegungen der §§ 29 und 30 SpO des FSA entsprechen. Sollte die gemeldete Platzanlage gegenüber der früheren Abnahme Änderungen irgendwelcher Art erfahren haben, sind diese der spielleitenden Stelle bekannt zu geben. 

Das Spielfeld der Sportplatzanlage soll eine Naturrasen-bzw. Kunstrasen Spielfläche haben. 
Gemäß Fußball – Regel 1 muss das Spielfeld über folgende Abmaße verfügen:

Anforderungen gem. Regel 1


Reale Abmaße

Länge
 mindestens

  90 m


Länge    …………………………..

 höchstens
           120 m



Breite
mindestens

  45 m


Breite:    …………………………

höchstens
          
  90 m 


Vorgenannte Platzanlage/Stadion wird für den Spielbetrieb freigegeben:
Ja  

(




Nein  

(
Maßnahmen / Auflagen
a) bereits in Realisierung / Termin:

b) bereits vorgesehen / Termin:

c) Darüber hinaus erforderlich:
Bemerkungen:

Unterschrift der Teilnehmer: 
Ort / Datum: ..................................................................................................................
..................................................


………………………………………….
(Verein) 





(Sportstättenverwaltung / Gemeinde)

.............................................................. 
..................................................


…………………………………………..

(KFV)






(KFV)
Fragespiegel
Mindestanforderungen gemäß SpO FSA/Ausschreibung Spielausschuss des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt:
- für alle Spielklassen im Bereich des FSA verbindlich
Als Mindestanforderungen an die Platzanlage gelten:
- Umfriedung und kontrollierbare Einlasszonen der Sportplatzanlage;
- Ungehinderte Zufahrt zur Platzanlage für Polizei, Feuerwehr und Rettungswesen;
- Gesicherte Parkflächen für Mannschafts- und Schiedsrichterfahrzeuge;
- Bautechnische Zulassung der Tribüne, durch Personen oder Einrichtungen gesicherte

  Zu- und Abgänge für Mannschaften und Schiedsrichter sowie Auswechselbänke für

  die Mannschaften;
- Fernsprecheinrichtungen auf der Platzanlage oder in unmittelbarer Nähe;
- Funktionstüchtige Lautsprecheranlage;
- Sanitäreinrichtungen für Mannschaften, Schiedsrichter und Zuschauer;
- Separate, verschließbare Umkleidekabinen für Mannschaften und Schiedsrichter mit

  Sanitärtrakt;
- Erste-Hilfe-Ausrüstung und Trage;
- Sichtbar angebrachte Stadionordnung;
1) Entspricht das Spielfeld den vorgenannten Richtlinien ?

·  JA




(
 NEIN
(Nichtzutreffendes streichen)
Welche Auflagen sind zu erfüllen?
2) Bauamtliche Überprüfung, einschließlich Tribüne / Zulassung der Platzanlage (bei

Neuanlagen lt. DIN ..............) ist im Jahr ............... erfolgt.
Muss im Jahr ............... wiederholt / durchgeführt werden.

3) Besteht eine geschlossene äußere Umfriedung der Sportanlage (z.B. Zaun o.ä.)?

· 
JA




(
 NEIN
(Stichwortartig à Art, Höhe und Zustand)
4) Gibt es eine Spielfeldumfriedung (z.B. Barriere, Laufbahn o.ä.)?
· JA




(
 NEIN
(Stichwortartig à Art, Höhe, Zustand und Sicherheitsabstand)

5) Sind kontrollierbare Zugänge der Sportanlage vorhanden?

· JA




(
 NEIN
(Stichwortartig à Anzahl, Art und Zustand)

6) Besteht eine ungehinderte Zufahrt für Polizei und Rettungsdienste?

· JA




(
 NEIN
(Kurzbeschreibung)

7) Bestehen gesicherte Parkflächen für Mannschafts- und Schiedsrichterfahrzeuge?

· JA




(
 NEIN
Anzahl, Zustand und Entfernung vom Sozialgebäude)

8) Bestehen gesicherte und kontrollierbare Zu- und Abgänge für Mannschaften und

    Schiedsrichterteams? (Anzahl, Zustand und Entfernung vom Sozialgebäude)

· JA




(
 NEIN
9) Sind Auswechselbänke vorhanden?

· JA




(
 NEIN
(Anzahl und Zustand; Coachingzone)
10) 
a) Sind separate Umkleideräume, Duschen und Toiletten für Mannschaften und

    Schiedsrichterteam vorhanden? (Anzahl und Zustand)
·  JA




(
 NEIN
b) Sind separate Toiletten für die Zuschauer vorhanden? (Anzahl und Zustand)
· JA




(
 NEIN
11) Ist jederzeit ein Zugang zu einem Telefon möglich? (Ort und Art)
· JA




(
 NEIN
12) Ist eine funktionstüchtige Lautsprecheranlage vorhanden?
· JA




(
 NEIN
13) Ist eine den Sicherheitserfordernissen genügende Stadionordnung vorhanden?

      (Orte und Anzahl der Bekanntgabe)
· JA




(
 NEIN
Bemerkungen:
2

